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September 1953 „DER FOURIER' 245

In der Ausgabe vom 15. 8. 53 des „Schweizer Soldat" finden wir über dieses

Problem folgenden Bericht:

' „Das EMD erklärt, die beiden Postulate (Abgabe einer Ausgangsuniform und

Of.-Koffer) zur Zeit zufolge der gespannten Finanzlage des Bundes nicht verwirk-
liehen zu können. Die Uniform müsste von Fall zu Fall neu angefertigt werden.
Zur Anfertigung von Offiziersuniformen aber sind nur wenige Ausrüstungszeug-
häuser eingerichtet, und Schwierigkeiten müssten namentlich auch bei späteren
Retablierungen entstehen. Für Waffenrock und Gehhose käme die auszurichtende

Kleiderentschädigung auf mindestens Fr. 300.— zu stehen, und zudem müsste auch
eine tägliche Kleiderentschädigung von Fr. 1.50 vergütet werden. Flinzu käme, dass

das gleiche Begehren auch für Adj.Uof. und Fouriere gestellt werden müsste. Be-

rücksichtigt man, dass insgesamt 8000 höhere Unteroffiziere in der Armee einge-
teilt sind, so würden damit dem Bund nicht unerhebliche Kosten entstehen. Vor-
gesehen ist dagegen, in die gegenwärtig in Umarbeitung stehende Verordnung
über die Mannschaftsausrüstung eine Bestimmung aufzunehmen, nach welcher den
Uof. bei Beförderung zum Fw., Fourier oder Adj.Uof. jeweils eine neue Uniform
Ord. 49 abzugeben sei. Wenn eine Mannschaftsuniform sorgfältig angepasst wird
und der Fw., der etwas auf sich hält, es dazu versteht, sich mit der Mannschafts-
uniform so zu kleiden, dass er durch Korrektheit des Anzuges hervorsticht, dann
bestehen zwischen der Offiziersuniform und der Mannschaftsuniform Ord. 49 keine
allzu grossen Unterschiede mehr.

Die Abgabe des Offizierskoffers an höhere Uof. wird vom EMD ebenfalls als

unmöglich bezeichnet. Der Vorrat an gebrauchten Koffern ist ausserordentlich
klein, und Neubeschaffung würde in jedem einzelnen Fall einer Ausgabe von
Fr. 110.— rufen. Adj.Uof. und Fouriere müssten auch hier gleich behandelt werden
wie Fw., und damit wäre mit einer einmaligen Ausgabe von Fr. 850 000 und jähr-
liehen Auslagen von Fr. 65 000 zu rechnen. Man versuchte eine billigere Lösung
mit zu Tragsäcken ausgearbeiteten Effektensäcken, die aber nicht befriedigen konn-
ten, weil die Uniformstücke zerknittert wurden, saubere und schmutzige Effek-
ten durcheinander gerieten und dringend notwendige Formulare darin nicht ver-
sorgt werden konnten.'"
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Aarau Rest. -Qais-, Buchserstrasse 2, Aktivmitgl. Luzern Hotel »Mostrose« Rathausquai 11

Baden Hotel Linde*. Meilingerstrasse 22 Neuchätel Cafe du Theätre, R. Schweizer, fourrier

Basel Rest. »Kunsthalle«, Steinenberg 7 Solothurn Rest. Misteli-Gasche

Bern Hotel 'Wächter*, Neuengasse 44, Benfergasse 4 Winterthur Rest. »National«, Stadthausstrasse 24

Biel Hotel de la Gare, Bahnhofstrasse 54 Zürich Braustube Hüilimann, Bahnhofplatz
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